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§ 18

(1) Die Freiheitsstrafe ist zeitig, wenn das Ge
setz nicht lebenslange Freiheitsstrafe androht.

(2) Das Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe 
ist fünfzehn Jahre, ihr Mindestmaß ein Tag.

§ 19

Freiheitsstrafe unter einem Jahr wird nach vollen 
Tagen, Wochen und Monaten, Freiheitsstrafe von 
längerer Dauer nach vollen Monaten und Jahren 
bemessen.

§20

Bei Freiheitsstrafen wird der Tag zu vierund
zwanzig Stunden, die Woche zu sieben Tagen, der 
Monat und das Jahr nach der Kalenderzeit ge
rechnet.

§ 2 1

(1) Die zu Freiheitsstrafe Verurteilten können in 
einer Strafanstalt auf eine ihren Fähigkeiten ange
messene Weise beschäftigt werden.

(2) Sie können mit ihrer Zustimmung auch au
ßerhalb der Anstalt beschäftigt werden.

(3) Die Freiheitsstrafe kann sowohl für die ganze 
Dauer wie für einen Teil der erkannten Strafzeit 
in der Weise in Einzelhaft vollzogen werden, daß 
der Gefangene unausgesetzt von anderen Gefange
nen gesondert gehalten wird, wenn dies aus Grün
den, die in der Person des Gefangenen liegen, na
mentlich aus Gründen der Gesundheit, unerläßlich 
ist. Die Einzelhaft darf ohne Zustimmung des Ge
fangenen die Dauer von insgesamt drei Jahren 
nicht übersteigen.

§40

Dauer der Freiheitsstrafe

(1) Die Freiheitsstrafe wird für eine bestimmte 
Zeit (zeitige Freiheitsstrafe) oder lebenslänglich aus
gesprochen.
Die Dauer der zeitigen Freiheitsstrafe beträgt min
destens sechs Monate und höchstens fünfzehn Jahre.

(2) Die Freiheitsstrafe kann . . . auch für die Dauer 
von drei bis sechs Monaten ausgesprochen werden . . . 
(bei § 14 StGB West)

(3) Die Dauer der Freiheitsstrafe wird nach vol
len Monaten berechnet.

§41

Haftstrafe

. . . (bei § 14 StGB West). Haftstrafe wird für die 
Dauer von einer Woche bis zu sechs Wochen ausge
sprochen . . . (bei § 21 StGB West)

§39

Grundsätze der Anwendung der Freiheitsstrafe

а) . . .  1
(2) . . . [ (vor § 18 StGB West)
( 3)  -  -  -  J
(4) Die Freiheitsstrafe wird in staatlichen Straf

vollzugseinrichtungen vollzogen. Die Strafgefangenen 
sollen durch eine vom Strafzweck bestimmte, nach ih
rer Tat, Persönlichkeit und Strafdauer differenzierte 
Ordnung, kollektive gesellschaftlich nützliche Arbeit, 
kulturell-erzieherische Einwirkung und Betätigung 
sowie durch berufliche und allgemeinbildende Förde
rungsmaßnahmen erzogen werden, künftig die soziali
stische Gesetzlichkeit gewissenhaft zu achten und ihr 
Leben gesellschaftlich verantwortungsbewußt zu 
gestalten.

(5) Das Gericht kann zur besseren Erziehung un
ter Berücksichtigung der Persönlichkeit des Verur
teilten, der Umstände der Tat und der Wirkung 
vorangegangener Straf- und Erziehungsmaßnahmen 
im Urteil festlegen, daß der Strafvollzug in Ab
weichung von den allgemeinen Vollzugsbestim
mungen in einer anderen Vollzugsart durchzufüh
ren ist.


